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EINKOMMENSANALYSEN UND IHR EINFLUß AUF DIE AGRARPOLITIK 

IN DER SCHWEIZ 

von 

Eduard Hof er, Brugg, Schweiz 

Zusammenfassung 

Die Einkommenspolitik spielte in der auf die Erhaltung mög
lichst vieler bäuerlicher Familienbetriebe ausgerichteten 
schweizerischen Landwirtschaftspolitik schon immer eine zen
trale Rolle. Deshalb besteht auch seit langer Zeit ein Be
dürfnis nach Messung und Beurteilung der bäuerlichen Einkom
men. 

Gemessen werden diese Einkommen aufgrund der Buchhaltungsab
schlüsse von rund 3 000 Testbetrieben. Es handelt sich dabei 
ausschließlich um rationell geführte Haupterwerbsbetriebe, 
welche im Rahmen der Betriebsberatung freiwillig eine Buch
haltung führen. Sie werden nach verschiedenen Gesichtspunk
ten gruppiert, damit Einkommensunterschiede sichtbar werden. 

Die Einkommensbeurteilung erfolgt in erster Linie anhand des 
sogenannten Paritätslohnanspruchs. Dieser besteht aus dem von 
durchschnittlichen Industriearbeiterlöhnen abgeleiteten 
Grundlohnanspruch als Entschädigung für die Handarbeit und 
dem Betriebsleiterzuschlag, welcher mit 2 % des Rohertrages 
berechnet wird. Wenn der von den Testbetrieben im Talgebiet 
erreichte Arbeitsverdienst pro Arbeitstag den Paritätslohn
anspruch pro Arbeitstag erreicht, ist die vom Landwirtschafts
gesetz verlangte Kostendeckung erreicht. Ist dies nicht der 
Fall, müssen die Produzentenpreise angehoben werden. Für das 
Berggebiet besteht eine zusätzliche Einkommensstützung in 
Form von Direktzahlungen. 

Das System für die Messung und Beurteilung der bäuerlichen 
Einkommen in der Schweiz ist ein typischer, in der politi
schen Auseinandersetzung ausgehandelter Kompromiß. Obschon 
er nach wie vor kritisiert wird, von bäuerlicher Seite be
züglich der Ausgestaltung und von den Sozialpartnern eher 
aus grundsätzlicher Sicht, hat er doch Bestand. 
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Einleitung 

Die Einkommensstützung nimmt in der schweizerischen Landwirt
schaftspolitik, welche auf die Erhaltung möglichst vieler 
bäuerlicher Familienbetriebe ausgerichtet ist, eine zentrale 
Stellung ein. 

Die Schweiz hat rund 6,5 Mio Einwohnner und gut 1 Mio ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche. Davon ist aus klimatischen 
und topografischen Gründen mehr als die Hälfte nicht acker
fähig. Die offene Ackerfläche beträgt bloß 280 000 ha. Aus 
diesen Verhältnissen resultiert eine große Versorgungslücke 
bei pflanzlichen Produkten. In der tierischen Produktion lie
gen die Selbstversorgungsgrade zwar nahe bei 100 %. Um die 
gesetzlich verankerte Einkommenspolitik weiterführen zu kön
nen, mußten ~ür die wichtigsten Einkommensträger Milch und 
Fleisch angebotsbeschränkende Maßnahmen eingeführt werden. 
Besonders die Fleischproduktion erfolgt jedoch zum Teil mit 
importierten Futtermitteln. Die Futtermitteleinfuhren betra
gen trotz massiver Preiszuschläge rund 1 Mio Tonnen. Insge
samt erreicht der Selbstversorgungsgrad bezogen auf die Nah
rungsenergie nur etwa 55 %. 

Damit die Auslandsabhängigkeit nicht noch größer wird und in 
Krisenzeiten Reserven für die Steigerung der Nahrungsmittel
produktion mobilisiert werden können, betreibt die Schweiz 
seit langem eine ausgeprägte Erhaltungspolitik. In der Land
schaftspflege findet diese Politik in der neuesten Zeit eine 
zusätzliche Rechtfertigung. Obschon sie sich in vielen ver
schiedenen Maßnahmen niederschlägt, standen Preis- und Ein
kommensstützung schon immer im Zentrum. Es besteht deshalb 
auch schon seit langer Zeit ein Bedürfnis nach Messung und 
Beurteilung der bäuerlichen Einkommen. 

2 Auswahl und Ergebnisse der Testbetriebe 

Für die Einkommensanalyse in der Landwirtschaft werden in 
der Schweiz die Ergebnisse der Testbetriebe durch die Eidge
nössische Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Land-
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technik zentral ausgewertet. Die Testbetriebe führen frei
willig Buchhaltung, meist im Rahmen der Betriebsberatung, 
welche auch die Buchstellen in den Kantonen organisiert. Die 
Buchstelle des Bauernverbandes liefert immer noch eine große 
Zahl von Abschlüssen, ebenso einige private Buchstellen. 

Die Testbetriebe müssen relativ strenge Anforderungen erfül
len. So muß das landwirtschaftliche Einkommen (Gewinn), von 
Ausnahmen abgesehen, mindestens drei Viertel des gesamten 
Erwerbseinkommens ausmachen. Die landwirtschaftliche Nutz
fläche darf 50 ha nicht übersteigen. Bei allen Talbetrieben 
und mindestens zwei Dritteln der Bergbetriebe muß der Be
triebsleite~ oder ein mitarbeitendes Familienmitglied eine 
landwirtschaftliche Fachschule absolviert haben. Die Betrie
be müssen zu normalen Bedingungen, d.h. zu einem Wert in der 
Größenordnung des Ertragswertes übernommen worden sein. 

Die Ergebnisse werden jährlich in verschiedenen Berichten 
mit unterschiedlichem Benützerkreis veröffentlicht. Detail
liert dargestellt wird neben Produktionsgrundlagen und Bi
lanz vor allem die Einkommensentstehung, d.h. die Zusammen
setzung von Betriebsertrag und Aufwand, aber auch die Ein
kommensverwendung, d.h. die Auf teilung des Verbrauchs. Es 
werden sowohl die Ergebnisse des Betriebes (Rohertrag, Be
triebseinkommen, landwirtschaftliches Einkommen, Arbeitsver
dienst und Reinertrag) als auch die Ergebnisse der Unterneh
mung (Nebeneinkommen, Gesamteinkommen, Verbrauch und Eigen
kapitalbildung) ausgewiesen. 

In Obersicht 1 werden die Testbetriebe in Tal- und Bergbe
triebe unterteilt sowie nach Produktionsstruktur und Flä
chengröße gruppiert. Für die Einteilung in Normal- und Spe
zialbetriebe ist die Zusammensetzung des Rohertrages, für 
die Einteilung der Normalbetriebe im Talgebiet die offene 
Ackerfläche pro Großvieheinheit und für jene im Berggebiet 
der Kuhanteil am gesamten Rindvieh maßgebend. Die Darstel
lung zeigt vor allem die Einkommensunterschiede zwischen den 
verschiedenen Größenklassen einerseits sowie Tal- und Berg
betrieben andererseits. Obschon die innerlandwirtschaftli
chen Einkommensdisparitäten in der Schweiz kleiner sind als 
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Obersicht 1: Ergebnisse der Testbetriebe 1982, vorläufig 
2 702 Abschlüsse 

Anuhl ".ndw. Aktiven Anteil Arbeitstege t.an4w. Nebene1n- 1'..,1- Arbeiuver-
A .... Nutz- de ... - Fr_- der Pa- der Ang.- ElnkOlllllell k.,..n. l1enver- dienst der 

aetr lebegruppe schlUs •• fliehe triebes kapital miUe steUten (Gewinn) stlnd1ge. brauch Fall111e ___ .l!!..- Fr./ha _' ___ !.i:.- T9. Pr. Fr. ~ Fr·lTs· 

"oC1la1betriebe 

Talgebi8t 

Ackerbau betr iebe 
- 10 h. t.F 7 8.94 22012 28 411 91 41 497 8 564 37 579 84.60 

10 - 20 · 302 15.82 19 472 31 415 175 55513 6 ]21 U 875 107.25 
20 - 50 294 2a.01 16 l09 31 455 319 84 028 4 800 59 409 149.10 

KOIIbinierte .. tr. 
-10haLl' 29 8.85 Z8 59l 40 ]68 94 41 ]35 8076 lJ 201 89.95 

10 - 20 3]0 14.98 22 753 40 441 180 57001 6 127 44 a03 102.60 
20 - 50 131 26.59 18 952 40 486 ]70 79 427 6 711 55 449 127.55 

Rindviehhe1 tllllqsb. 
- 10 ha LI' 68 8.3& 30457 40 391 67 40 170 5 501 33 925 80.40 

10 - 20 · 357 14.53 24 U) 45 442 151 59 475 5 461 4l 121 109.10 
20 - 50 79 25.72 20 507 42 49' ]08 79 472 61U 55 150 126 •• 0 

Bergqebiet 

Nllchproduktiollsb. 
-lOhetr 39 8.15 23 703 47 391 38 31 990 6 068 29 994 68.30 

10 - 20 • 70 13.30 20 352 .7 448 97 35 447 7 259 35 447 74.90 
20-50 14 2 •• 61 11 5n 61 5U 151 52 664 5 014 31 UI 83.80 

KOMbinierte Betr. 
-lOheLr 31 8.40 27 ". 48 413 2. 35 946 10 750 33 ])6 71.]0 

10 - 20 · 138 14.61 18 324 48 4]] 71 39 647 I 909 33 583 73.72 
20 - 50 88 26.96 14 420 U 462 220 53 490 8 3]8 41 234 92.00 

Aufzuchtbet" iebe 
- 10 he LI' 11 8.22 19 533 ]5 409 14 239U 9 208 26 286 44.75 

10 - 20 · 71 15.75 16 311 44 430 44 35 453 10 152 33433 63.75 
20 - 50 50 27.69 13 725 45 .37 125 47 654 10 25' 40 908 81.85 

Jurabetriebe 102 27.0& 11 699 48 475 111 44 337 354 39 574 73.70 

Spel1albetrtebe 

Veredlungebetriebe 371 11.84 30 758 41 427 200 70 545 7056 52 sn 124.60 

SOnde"k"lt"rbetriebe 120 12.24 ], 414 36 404 411 144 410 8 910 66 427 312.90 

l\11e Talbetriebe 2021 17.99 22 731 40 437 227 70641 , 186 50082 129.70 

Alle Be"9betrlebe 181 18.39 16 510 47 444 " 42 657 7 824 J' 814 75.'5 

,Ule Betriebe 2 702 11.0' 21 147 Cl 4]9 194 6)588 , 599 46 1)7 116 .00 
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in anderen Ländern, wurden sie zum agrarpolitischen Diskus
sionsthema Nr. 1. Beispielsweise war in den letzten Jahren 
das landwirtschaftliche Einkommen pro Familienarbeitstag im 
obersten Viertel aller Testbetriebe zwischen 3,5 und 4 mal 
so groß wie im untersten Viertell). In österreich lag eine 
vergleichbare Verhältniszahl zwischen 5,6 und 6,5 2) und in 
der Bundesrepublik Deutschland zwischen 6,6 und 7,6 3). 
1980/81 erzielten die Testbetriebe im untersten Viertel in 
der Bundesrepublik überhaupt keinen Gewinn. 

3 Paritätskontrolle 

Die Preispolitik ist in der Schweiz wohl stärker als in den 
meisten anderen Ländern auf die Ergebnisse der Testbetriebe 
und die Paritätskontrolle abgestützt. Hier liegt auch die 
größte praktische agrarpolitische Bedeutung der Einkommens
analyse. Die Grundlage dazu bietet das Landwirtschaftsgesetz. 

Die im Rahmen dieses Gesetzes vorgesehenen Maßnahmen sind so 
anzuwenden, daß für die einheimischen landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse guter Qualität Preise erzielt werden können, die 
die mittleren Produktionskosten rationell geführter und zu 
normalen Bedingungen übernommener landwirtschaftlicher Be
triebe im Durchschnitt mehrerer Jahre decken. 

Ob die Produktionskosten im Mittel rationell geführter Be
triebe durch die effektiv gelösten Preise tatsächlich ge
deckt werden, wird anhand der Ergebnisse der Testbetriebe 
kontrolliert. Wie dabei vorzugehen ist, haben die Bundesbe
hörden in detaillierten Richtlinien vorgeSchrieben 4). Gere
gelt sind dabei neben der Auswahl der Testbetriebe insbeson
dere die Berechnung der Abschreibungen, des Zinsanspruches 

1) Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik, 
CH-8355 Tänikon, persönliche Mitteilung. - 2) Land- und forstwirtschaft
liche Landesbuchführungsgesellschaft: Die Buchruhrungsergebnisse aus der 
österreichischen Landwirtschaft im Jahre 1981. Wien 1982, S. 10. -
3) Agrarbericht der Bundesregierung, Bonn 1982, S. 19. - 4) Eidg. Volks
wirtschaftsdepartement, Richtlinien für die Ermittlung und Beurteilung 
der bäuerlichen Einkommenslage vom 21. Juni 1982. 
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für das Eigenkapital und des Lohnanspruches für die familien
eigene Arbeit. Die Auswahl der Testbetriebe ist besonders im 
Hinblick auf die Anforderung der rationellen Betriebsführung 
problematisch, welcher man mit der eingangs erwähnten Selek
tion zu genügen sucht. Die Abschreibungen werden nach vorge
schriebenen Sätzen, ausgehend von den Gestehungskosten, fest
gesetzt. Der Zinsanspr,uch für das Eigenkapital wird ausge
hend vom durchschnittlichen Zinssatz für erste Hypotheken 
berechnet. Schwierigster Punkt ist natürlich der Lohnan
spruch für die familieneigene Arbeit. Die Handarbeit wird 
aufgrund der Löhne von Industriearbeitern in Gemeinden mit 
weniger als 10 000 Einwohnern bewertet. Ausgangsmaterial ist 
~ie Statistik über die Löhne verunfallter Arbeiter der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt. Es wird von mitt
leren Jahreslöhnen von Arbeitern mit und solchen ohne Aus
bildung ausgegangen. Für die Betriebsarbeit der Frauen wer
den 85 % der Männerlöhne eingesetzt. Aufgrund der Arbeits
kräftestruktur in den Testbetrieben berechnet man einen mitt
leren Jahreslohn. Dieser wird um 11 % reduziert; 7 % weil 
die Bauern billiger wohnen und 4 % für die billigere Selbst
versorgung. Der so berechnete jährliche Grundlohnanspruch 
gilt für 240 Arbeitstage. Für die Berechnung des Grundlohn
anspru~hes pro Betrieb multipliziert man den Grundloh~an~ 

spruch pro Tag mit der Zahl der geleisteten Familienarbeits
tage. Neben der Handarbeit wird auch die Betriebsleiterfunk
tion abgegolten, und zwar mit 2 % des Rohertrages. 

In der agrarpolitischen Praxis wird der Vergleich auf der 
Basis des Arbeitstages durchgeführt (Obersicht 2). Es wird 
der aus Grundlohnanspruch und Betriebsleiterzuschlag beste
hende Paritätslohnanspruch pro Arbeitstag berechnet und mit 
dem Arbeitsverdienst pro Tag im Durchschnitt aller Testbe
triebe im Talgebiet verglichen. In der Regel soll auf den 
Durchschnitt mehrerer Jahre abgestellt werden. In Zeiten ra
scher Geldentwertung ist jedoch vorab die mutmaßliche Si
tuation im laufenden Jahr maßgebend. Im Frühjahr wird vom 
Bauernverband eine Schätzung von Arbeitsverdienst und Pari
tätslohnanspruch für das laufende Jahr erstellt. Wenn der 
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Uebersicht 2 

ARBE1TSVERD1ENST 

vorläufige Ergebnisse der Zentralen AuSW 
nur "stbetriebe t. Talgebiet, 2 021 Abs 

Rohertrag 

.1. Sachaufwand 

Betriebs einkommen 

.1. Angestelltenkosten 

.1. Schuldzinse 

.1. Pachtzinse 

Landw. Eink_n (GewiM) 

.1. Zinsanspruch fUr das 
Eigenkapital 

Fr. 98 714.--

Fr. 14 213.-
Fr. 7 187.
Fr. 5 050.-

(Zinssatz für 1. HYPo-
theken 1982. 5,9 ') Fr. 14 019.--

Arbeitsverdienst der Familie 

Arbeitstage der Familie 

w 
U1 .... 

Arbeitsverdienst p: 

paritätslohnanspru, 

Fehlbetrag pro Tag 

PAR 1 T A E T S K 0 N T R 0 L L E 1 98 2 

PARlTAETSLOHNANSPRUCH 

ertung, Arbeiterlöhne: Jahreslöhne verunfallter Arbeiter in Gemeinden n 
chllisse weniger als 10 000 Einwohnern, Statistik SUVA/Bl 

Fr. 195 805.- Gelernte und angelernte Arbeiter Fr. 37 609.-
Ungelernte Arbeiter Fr. 32 164.-
Arbeiterinnen: Bleiben ausser Betracht, da Löhne noch 

unter 85 , der entsprechenden Arbeiterlöhne 
Fr. 97 091.--

Grundlohnans2ruch, unbereinigt 

Arbeitskriftekategorie Anteil an der Jahreslohn 
Betriebsarbeit 

Fr. 70 641.-- Betriebsleiter und Mitarbeiter 
mit Fachscbulung 74,0 , Fr. 37 609.--
Mitarbeiter ohne Fachscbulung 5,6 , Fr. 32 164.--
Frauen mit Fachscbulung 10,9 , Fr. 31 968.--
Frauen ohne Fachscbulung 9,5 , Fr. 27 339.--

Mittel 100,0 , Fr. 35 714.--
IFr. 56 622.-1 

I Abzug für die besonderen Verhältnisse in der 
I 437 Tage I Landwirtschaft. 11 , von Fr. 35 714.-- .1. Fr. 3 929.--

Grundlohnans2rucb für 240 Tage Fr. 31 785.--

Betriebsleiterruschlai fUr 240 Tage 
2 , von Fr. 195 805 •. Fr. 3 916.- pro Betrieb 
Fr. 3 916.-- : 437 Tage x 240 Tage Fr. 2 151.--

t 
GA 

parititslohnanspruch fUr 240 Tage IFr. 33 936.--1 
I 

Arbeitstagenorm (RArbeiterjabr R ) 1 240 Tage 1 

co Tag ~ Fr. 129.70 I 
eh pro Tag Fr. 141.40 

Fr. 11.70 



Arbeitsverdienst den Paritätslohnanspruch nicht erreicht, 
vermögen die Preise die Produktionskosten nicht zu decken. 
Dann werden im April Preisforderungen an den Bundesrat ge
richtet. Dessen Preisbeschlüsse erfolgen in der Regel Ende 
Juni mit Wirkung ab 1. Juli. 

Die Differenz zwischen Arbeitsverdienst und Paritätslohn pro 
Arbeitstag erlaubt den Politikern eine sogenannte "Milch
büchleinrechnung". Wenn für die Erreichung des Paritätslohnes 
Fr. 10.-- pro Tag fehlen, sind bei 24 Arbeitstagen pro ha in 
den Testbetrieben und insgesamt rund 1 Mio ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche gesamtschweizerisch zusätzlich 240 
Mio Franken Rohertrag notwendig. Diese gilt es· dann unter 
Berücksichtigung der Produktionslenkung bei den verschiede
nen Produkten hereinzuholen. 

Die Lagedarstellung des Bauernverbandes wird vom Bundesrat 
in der Regel als richtig anerkannt, jedoch erfüllt er die 
Preisforderungen kaum je vollständig. Seine Zurückhaltung 
begründet der Bundesrat jeweils mit den im Landwirtschafts
gesetz vorgesehenen Einschränkungen des Paritätsprinzips, 
nämlich der Rücksichtnahme auf die ökonomische Lage der üb
rigen Bevölkerungsschichten (Art. 29 Abs. 2) und der Aufnah
mefähigke1t des einheimischen Marktes (Art. 18). 

In den letzten 10 Jahren hat der Arbeitsverdienst der Test
betriebe im Talgebiet den Paritätslohnanspruch nicht ganz, 
aber doch nahezu erreicht (Obersicht 3). Jener der Bergbe
triebe dagegen ist konstant ungefähr 40 % niedriger, obschon 
auch die direkte Einkommensstützung darin enthalten ist. 
Dieser Zustand wird natürlich von der Berufsvertretung immer 
wieder gerügt. 

4 Revision der Paritätslohnbe~echnung 1982 

Für die Berechnung des Grundlohnanspruches pro Arbeitstag 
wurde vor 1982 der jährliche Arbeiterlohn durch 260 divi
diert. Die Bauern mußten also 260 Tage arbeiten, um gleich
viel zu verdienen wie die Arbeiter in 235-240 Tagen (47-48 
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Obersicht 3: Paritätslohnanspruch und Arbeitsverdienst in Tal- und Berggebieten 1973-1982 

Pr./Tg. Teatbetr1ebe 1m Talgebiet 

lSO 

100 

50 

o 
7. 76 78 80 

Fr./Tg. Te.tbetriebe i .. Ber9geb1et 

150 
Par 1 tlItsr lohnanspruch 
Arbelts
verdienst 

100 

50 

o 
82 

~~~m~ 
74 7. 78 80 

1982 Parltätslohnberechnunq nach revldierten Richtlinien, vorläufige Erqebnisse 

82 

Parltäts
lohnanspruch 

Arbe1ts
verdienst 



Wochen zu 5 Tagen), was vom Bauernverband seit langem bean
standet wurde. Dasselbe gilt für die Bewertung der Frauen
arbeit, welche aufgrund von Arbeiterinnenlöhnen erfolgte. 
Weiter wurden eine Erhöhung des Zinsanspruches für das Ei
genkapital sowie des Betriebsleiterzuschlages und höhere Ab
schreibungen oder Rückstellungen gefordert. 

Aus Verhandlungen zwischen Bundesamt für Landwirtschaft und 
Bauernverband ging als Kompromiß die oben skizzierte neue 
Lösung mit 240 Tagen und 85 % der Männerlöhne für die Frau
enarbeit hervor. Gleichzeitig wurde aber auch der Abzug für 
die billigere Wohnung von 1,5 % auf 7 % erhöht und ein De
tail der Erfassung der Arbeitstage angepaßt. Insgesamt er
gab die neue Berechnung eine Verbesserung für die Landwirt
schaft von netto rund 5 %. 

Die Bundesverwaltung hätte gerne auch eine neue Darstellung 
vorgenommen. Trotz der Schwierigkeit, die landwirtschaftli
che Tätigkeit von Nebenerwerb und Haushalt abzugrenzen, 
steht aber bei uns der funktionale Vergleich im Vordergrund. 
Gesamteinkommen und Verbrauch können zwar auch dargestellt 
werden, doch geht es in erster Linie um die Kontrolle der 
vom Landwirtschaftsgesetz verlangten Kostendeckung. Diese 
Kontrolle hätte die Verwaltung auch lieber anhand des Ver
hältnisses zwischen Ist- und Soll-Größe des landwirtschaft
lichen Einkommens vorgenommen. Weil jedoch die Berufsvertre
tung am Vergleich zwischen Arbeitsverdient und Paritätslohn
anspruch pro Tag festhielt, mußte die Verwaltung dieses An
liegen weitgehend auf dem Altar der Kompromißfindung opfern. 

5 Kritik an der Einkommensanalyse in der Schweiz 

Natürlich wird das Konzept der Parität auch in"der Schweiz 
grundsätzlich in Frage gestellt, etwa im Sinne von Prof. 
Bergmann: Die Garagisten verlangen auch nicht die Parität 
mit den Ärzten ••• 1). Die Lebensumstände von Bauern und Ar-

1) Bergmann, D.: Les transferts interessant l'agriculture. 
Economie Rurale 1981, Nr. 4, S. 8. 
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beitern sind tatsächlich nur schwer vergleichbar. Eher hätten 
als Vergleichsgruppe Selbständigerwerbende im Gewerbe beige
zogen werden müssen. Ober deren Einkommen sind jedoch keine 
genügend vertrauenswürdigen Statistiken vorhanden. Vor allem 
aber geht es, wie bereits gesagt, weniger um den Vergleich 
der Lebensumstände als um die Kontrolle der Kostendeckung. 

Im Rahmen der schweizerischen Erhaltungspolitik wird das bäu
erliche Einkommen doch weitgehend durch administrative Maß
nahmen bestimmt, welche immer wieder Gegenstand politischer 
Auseinandersetzungen sind. Ein Beurteilungsmaßstab für die
ses Einkommen ist deshalb sicher unerläßlich, und es ist auch 
unvermeidlich, daß er arbiträre Entscheide enthält, die in 
der politischen Auseinandersetzung ausgehandelt worden sind. 

Die Sozialpartner kritisieren die absolute Höhe des landwirt
schaftlichen Einkommens oder des Gesamteinkommens. Angesichts 
der im Vergleich zu einem Arbeiterlohn relativ hohen Zahlen 
ist dies verständlich. Dieser Vergleich ist jedoch nach un
serer Ansicht nicht zulässig, da hinter dem bäuerlichen Ein
kommen ein größerer Einsatz von Kapital und Arbeit steht und 
oft zwei Familien davon leben müssen. 

Zuweilen wird auch kritisiert, daß im Rahmen des Paritäts
lohnes den Bauern bis zu 300 und mehr Arbeitstage pro Ar
beitskraft voll abgegolten werden. Ein großer Teil der Be
triebsleiter der Testbetriebe weist um 300 Arbeitstage auf. 
Dies sind 25 % mehr als die 240 Tage ~es Arbeiters, und wenn 
ihr Arbeitsverdienst den Paritäts lohn erreicht. verdienen 
diese Bauern auch entsprechend mehr. Die Erfassung der Ar
beitstage, welche von den Testbetrieben in der Regel monat
lich notiert werden müssen. war auch anläßlich der letzten 
Revision wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen 1). 

Weiterhin ungelöst ist das Problem der Scheingewinne bei In-

1) Bundesamt für Landwirtschaft: Änderung der Paritätslohnbe
rechnung. Bericht zur""Revision der Richtlinien zu Art. 
45-49 a Allgemeine Landwirtschaftsverordnung. Bern 1981. 
Seite 22. 

355 



flation. Sie sind in den ausgewiesenen Arbeitsverdiensten 
enthalten. 1982 haben die bisher ausgewerteten 2 702 Testbe
triebe Fr. 23 288.--, das ist ein Drittel ihres Gesamtein
kommens, nicht verbraucht und wieder im Betrieb investiert. 
Mindestens zum Teil handelt es sich dabei um Scheingewinne. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Kritik ist die Repräsenta
tivität der Testbetriebe. Angesichts der strengen Anforde
rungen stellen sie natürlich keine repräsentative Stichpro
be, sondern eine positive Selektion dar. Die Anforderungen 
bezüglich Ausbildung, Anteil Nebeneinkommen usw. haben von 
den 1980 gezählten 72 298 Betrieben von hauptberuflichen 
Landwirten gerade 28 776 Betriebe oder 40 % erfüllt. Für 
diese 40 % der Betriebe dürften die Testbetriebe, welche im 
Durchschnitt ungefähr dieselbe Fläche bewirtschaften, reprä
sentativ sein, für die Gesamtheit der Haupterwerbsbetriebe 
jedoch keineswegs. Dies ist von besonderer Bedeutung im Hin
blick auf die Gewichtung der Ergebnisse für die Mittelbe
rechnung, welche nicht nach der Zusammensetzung der Grundge
samtheit, sondern nach jener der ausgewerteten Testbetriebe 
erfolgt. 1980 betrug die durchschnittliche landwirtschaftli
che Nutzfläche aller Betriebe von hauptberuflichen Landwir
ten 15,4 ha, jene der Testbetriebe 17,5 ha. 

Die Nebenerwerbsbetriebe sind überhaupt ausgeschlossen, ob
schon 1980 52 976 Betriebe von nebenberuflichen Landwirten 
gezählt wurden. Das waren 42 % aller Betriebe. 

Die strenge Selektion erfolgt infolge der im Landwirt
schaftsgesetz geforderten rationellen Betriebsführung und 
ist im Hinblick auf die Paritätskontrolle verständlich. Sie 
beeinträchtigt jedoch in hohem Maße die Aussagekraft der 
Einkommensanalyse in der schweizerischen Landwirtschaft. 
Insbesondere ist über die Einkommen der Nebenerwerbsbetrie
be sehr wenig bekannt. Auch der weiter oben herangezogene 
Vergleich der innerlandwirtschaftlichen Einkommensdispari
tät in der Schweiz mit jener in österreich und der Bundesre
publik Deutschland verliert an Aussagekraft, sofern die Test
betriebe in diesen bei den Ländern nicht ebenfalls eine posi
tive Auslese darstellen. 
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